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An den \
Vorstand des Konvents 
der TH D a r m s t a d t

im Hause

D e r  P r ä s i d e n t ,  

d e r  7  e c h r u 's e h e n  H o c l x  

/ 0 ' f c  D a r m s t a d lagil
IC

Beta:. :

An lg

Wahlordnung der Technischen Hochschule; 
hier: \  Einführung der personalisierten Verhältniswahl

Sehr geehrte Herren

(Mf
r

Ihnen einen Erlaß des Hessischenin der Anlage übersendete 
Kultusministers vorn̂ l 2 . Id .,A'9 79 , in dem ey_ den ,J<ootv£^£ auf fordert, 
Bestimmungen über oä-e-^iersona 1 isierte Verhältniswahl in die Wahl
ordnung aufzunehmen. Da nach. §14 Abs. 2 HUG die personalisierte 
Verhältniswahl bei den Konventswahlen nicht stattfindet, wäre 
sie lediglich für die Fachbereichswahlen einzuführen. Die im Erlaß 
angesprochene Wahlordnung der Gesamthochschule Kassel vorn 12.7.1 >78 
ist in Kopie beigefügt, ferner habe ich, um das Beratungsveriahren 
zu erleichtern, einen Vorschlag der Universität Frankfurt/Main 
beigefügt über das dort geplante Verfahren bei Einführung der 
personalisierten Verhältniswahl. Nach meiner Meinung ist das in 
Frankfurt geplante Verfahren einfacher und praktikabler als 
das Verfahren in der Kasseler Wahlordnung. Unabhängig davon, 
welches Verfahren der Konvent beschließt, möchte ich Sie bitten, 
bei der Beschlußfetssung auch die Frage der Praktikabilität zu 
berücksichtigen.

Mit f: endlichen Grüßen

fi1 Pflrmslpdt, Knrolinpnpla!/ 6 Londea/ontmlbnnk Darnistodt 
Konto-Nr. 60001600

Slodt-und Krclsapatknoso Dnrmstiufl 
Konfo-Nr. 6517-10

Poalacheckkonto Frnnkfurt/Mnln 
Nr. 12011-005
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Nachrichtlich:

Herrn
Präsidenten der 
G e s am t h o c h s c h.u 1 e 35oo Kassel

Letr.: Wahlordnung der hessischen Universitäten; 
hier: personalisierte Verhältniswahl

Bezug: Erlaß vom 28.3.1979, V A 3 - d1o/o3 (2) - 193 -
"■■■l MM \ iä M*j ̂HK#

Im Bezugserlaß habe ich den Konvent der Technischen Hochschule 
•Darmstadt gemäß § 21 Abs. 3'HHG aufgefordert, vor den über
nächsten allgemeinen Wahlen Bestimmungen über die personalisier
te Verhältniswahl in die Wahlordnung einzufügen.

Gemäß § 21 Abs. 3 HHG fordere ich nunmehr den Konvent der 
Technischen Hochschule Darmstadt auf, ent
sprechende Vorschriften schon zum frühestmöglichen Zeitpunkt,

7 spätestens jedoch für die Wahlen der studentischen Vertreter 
im Sommersemester 198o in die Wahlordnung einzufügen.

Begründung:

Das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main hat mit Beschluß vom 
1o.8.1979 (hie Wahl zum Fachberoichsrat im Fachbereich Humanme
dizin der Universität Frankfurt in der Wählergruppe der Stu
denten zusätzlich mit folgender Begründung für ungültig erklärt

Qloitondo
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und die Universität Frankfurt am Hain verpflichtet, inner-

die reine Listenwahl vor. Dieser Mangel wird durch 
die Genehmigung der Wahlordnung seitens des Hes
sischen Kultusministers mittels Bescheid vom 
13»3*1979 nicht geheilt.. Denn der Genehmigungsvor
behalt, dem die autonome Rechtssetzung der Antrags
gegnerin unterliegt, verleiht dem Kultusminister 
keine Befugnisse, die über die der Antragsgegnerin 
hinausgehen (vgl. HessVGH, Beschl. vom 1 9 .9.1972 - 
II N 3 /69; Urt. v. 1d-.1o.197o - II OE 39/69; BVerwGE 
16, 83 ff, u. 312 ff,). Die Antragsgegnerin ist jedoch 
der Verpflichtung, die personalisierte Verhältniswahl 
vorzusehen, durch § 1 3  Abs. 1 Satz 1 HEG uneinge
schränkt unterworfen."

Gegen diesen Beschluß wurde Beschwerde beim VGH eingelegt. 
Dabei wurde ausgeführt, daß nach Ansicht der Universität 
Frankfurt die Wahlen nur mit einer Wahlordnung durchgeführt 
werden, können,_ die die personalisierte Verhältniswahl vor
sieht .

I
 Gegen die Vorschriften über die Briefwahl in der Wahlord
nung der Technischen Hochschule Darmstadt vom 28.3.1979 
(ABI. S. 214) ist ein Normenkontrollantrag beim VGH Kassel 
anhängig. Es ist möglich, daß der VGH die Gültigkeit der 
Wahlordnung .von Amts werden auch unter dem Gesichtspunkt 
prüfen wird, ob der Erlaß und di e— Gnnehm-i gung der Wahlord
nung ohne die Einführung von Vorschriften über die Persona- 
I lieferte Verhältniswahl rechtmäß1 n war.

/(Diese Verwaltungsstreitverfahren machen eine baldmögliche 
Verabschiedung von Vorschriften über die personalisierte 
Verhältniswahl notwendig.

"Zur Ungültigkeit der Wahl führt darüber hinaus 
der Verstoß der Wahlordnung der Antragsgegnerin 
gegen höherrangiges Recht. Denn entgegen der Be
stimmung des § 13 Abs. 1 Satz 1 HIIG sieht die 
Wahlordnung für die Wahl zu den Fachbereichsräten 
nicht die personalisierte Verhältniswahl, sondern



/ Ich werde Vorschriften genehmigen, die § 16 der Wahl
ordnung für die Wahlen zum Konvent und den Fachbereichs- 
raten der Gesamthochschule Kassel vom 12.7.1978 (ABI.
S, 824) entsprochen. Den Präsidenten der Gesamthochschule 
Kassel habe ich gebeten, mir zu berichten, welche Erfah
rungen bei der Anwendung dieser Vorschrift gemacht wurden. 
Diesen Bericht werde ich Ihnen nach Eingang zur Verfügung 
stellen. Ich bitte Sie, sich anschließend von sich aus 
ebenfalls mit dem Präsidenten der Gesamthochschule Kassel 
zum Zwecke eines Erfahrungsaustausches in Verbindung zu 
setzen.

Ich bittefmir den Norraenkontrollantrag in 
des Studenten Herbert Spille gegen die THD 
und mich über den weiteren Verlauf dieses

dem Verfahren 
zu übersenden 

Verfahrens zu
unterrichten.

Im Auftrag:

rm c
{ Kraneis
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per Vorsitzende -

Änd crung der Wahl Ordnung (S tan d nach der 51 tzun fr v . 26,11 «J <)l (j )

§ 2 WahlGrundsätze

Aba. 1

Die Vertreter der Mitgliedergruppen in den zentralen Kollegial- 
Organen werden in freier» gleicher und geheimer Wahl von der 
jeweiligen Mitgliedergruppe und» soweit in dieser Wahlordnung 
nichts anderes bestimmt ißt, nach den Grundsätzen der Verhält
nis y;ah 1 » die Vertrcter der Mitgliedergruppen 5in Fachbereich3rat 
nach den Grundsätzen der peraonalioierteil Verhältniswahl gewählt.

Abs. 2

Liegt für eine Wahl nur ein zugelassener Wahlvorschlag vor, so 
wird diese Wahl nach den Grundsätzen der Persönlichkeitswahl 
durchgeführt.
Abs. 3 entfällt

Vorschlagslisten 

Abs. 1

Bei Konventswahlen muß die Zahl der Bewerber auf einer Vorschlags
liste mindestens 50 Prozent der von der Gruppe zu besetzenden Sitze 
betragen. Die Reihenfolge dor Bewerber muß au3 der Vorschlagsliste 
ersichtlich 3ein.
Abs. 9 und 10 cntJ^llerK

Ausgestaltung der Formulare

Die Stimmzettel für die e 

farblieh voneinander. Bei 

zettel die Vorschlagoliot

i n7.elnen Wahlen untorscheiden sich ,jewo 1 1

der Verhältniswahl sind auf dera Stimm

en jeweils in der durch Los bestimmten

o
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Noihonfolgo (§14 Aba. 7) unter Angabe von Namen» Vornamen? gegeben- 

falls Dienetstollung, Fachbereich oder Hinrichtung der ersten sechs 

Bewerber aufzuführen. Bei der Poruttnliohkoitßwahl und bei der per

sonal 1 nierton Yorhältniormhl aind alle Bewerber mit den genannten 

Angaben auf dom Stimmzettel zu vermerken; ferner ist anzugeben, wie 

viele Stimmen der Wühler hat. Bei Listeny die mit einem Kennwort ver

sehen sind? ist auch das Kennwort nnzugeben.

LllJI tinroahffg.be 

Abo. 1

Die Stimmabgabe geschieht bei der Verhältniswahl durch Ankrauzon 

eines Wahlvorschlagu (Liste) in dem hierfür vorgesehenen Kreis.

jMr n_,_2

Bei der Peraönlichkeitawahl und bo.i dor poroormli eiertön Verhält

niswahl hat jeder Wähler so viele Stimmen, als Sitze zu besetzen 

s i nd, Biese Zah 1 ist au f de in S t i mm z o 11 e 1 an zu ge b en»

Boi der personalisierten Verhältniswahl hat der Wähler zwei 

Möglichkeiten.

a) er kreuzt nur die Liste an und  ̂ .1’ damit die Vornan i ;i;;u 1 • i>'

in der vorgegebenen Reihenfolge;

b) er kreuzt nur einzelne Bewerber ctu-s Vorschlags 11 <*U)

gibt damit nur diesen jeweils oxtie ö tms. e. j 13ei gleic 

Stimmabgabe nach a) und b) gilt *'j.•• Stimmabgabe im S 

Wird dio auf dem Stimmzettel angegebene S timmenhöchs tvahl über

schritten, so gilt die Stimmabgabe .im Sinne von a).

Es können nur Bewerber aus einer Liste.angekreuzt werden. W

Stimmenhäufung ist unzulässig.



§ ?.'} Wahlhandlung bei Urnermahl 

Abo. 10

Wird die Durchführung der Wahl verhindert oder derart gestört, 

aaß Z>;e.ixol an dem ordnungsgemäßen Zustandekommen der Ergebnisse 

berechtigt sind, entscheidet der Wahlvorstand, wann die Wahl 
wiederholt wird.

f

§ 24 Auszählung 

Abs, 2

Bei der Verhältniswahl sind die auf jede Vorschlagsliste ent

fallenden gültigen Stimmen zu ermitteln. Bei der Persönlichkeito- 

nahl sind die auf jeden Bewerber entfallenden gültigen Stimmen 

festzustellen. Bei der personalisierten Verhältniswahl sind-jeweils 

getrennt-sowohl die auf die Vorschlagslisten als auch die auf die 

einzelnen Bewerber in den Vorschlagslisten entfallenden gültigen 

Stimmen zusammenzuzählen. Hierbei ist darauf zu achten, daß die auf 

einzelne Beweiber einer Liste abgegebenen Stimmen gleichzeitig als 
eiJH Stimme für die Liste gelten.

Abs, 3
t

r__ au n verschiedenen Listen an ge kreuzt pjjnrk

Z

§ 25 FesIßlfflj-.lin des Wahlergebnisses

Aha. \ (bisheriger Abs 1 entfälltl ♦

Bei der Verhältniswahl und der personalisierten Verhältniswahl 

werden die auf die einzelnen Wahlvorochläge der Gruppen entfallen 

den Sitze nach dem Höchstzahlverfahren ( d *Hondt) verteilt.

-  4
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•Liegen für dio Zuteilung eines Sitzes in einer Gruppe die gleichem 

Hochstzahlen ( einschließlich aller .Dezimalen) vor* oo erfolgt die 

Zuteilung in der durch das vom Vorsitzenden des Wahlvoratandeo zu

ziehende Los bestimmten Reihenfolge. Ergeben sich im Palle des § 24
*

Abs. 2 1.)am. j HUG bei der Berechnung der Zahl der Sitze Bruchzahlen* 

so io § 24 Abs. 2 Satz 2 RÜG anzuwenden. Im Falle des § 2 4 Abse 2 H1JG 

bestimmt sich die Zahl der zu wählenden Kandidaten, nach der Anzahl 

der zum Zeitpunkt der Schließung des Wählerverzeichnisses besetzten 

Piofessorenste 1 1  en• tiborsteigt ciio Zahl der auf eine Vorschlagsliste 

entfallenden Sitze die Zahl der Bewerber* so bleiben die Sitze unbesetzt

Abo. 2

Bei der Verhältniswahl werden die Sitze innerhalb der Liste nach Maß

gabe der festgesetzten Reihenfolge zugeteilt. Bei der Porsönlichkeits- 

vahl sowie bei der personalisierten Verhältniswahl geschieht dies nach 

der Reihenfolge der auf die einzelnen Bewerber entfallenden Stimmen. 

Erhalten mehrere Bewerber die gleiche Stimmenzahl* oo entscheidet das 

vom VorsiUzenden 1 vor̂ t̂ n̂ ..â z.\g ̂ ^end^Los^. (V/ird bei der per

sonalisierten Verhältniswahl nur t aber einzelne Bewerbt.
angekreuzt, ao erhalten so viele Bewerbs.- 

Vorschlagsliste- je eine Stimme, wie dei
- b e g i n n * ' - !  m i t  p l a t z  • 

V/uh ! er t j -nmea ha t -

Abs. 3

Soweit bei Fachbereich s wählen ei' J MP'-' wen lg er ts sieben Mi tglj e irr ♦
hat, £ilt folgende Regelung: Ebevte) g"* die Zart c|er zu böse tzondc 

Sitze die Zahl der vorhandenen wählbaren Personen oder ist sie dieser 

gleich, so sind diese ohne Wahl Mitglieder den Fachbereichs rata. Sind 

weniger Plätze zu besetzen als wählbare Personen vorhanden sind, ent

scheidet das vom Fachbereichswählvorstand in öffentlicher Sitzung für 

jeden Sitz zu ziehende Los.
- 5 -
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A bru  4 ^  s h  e r  3

Abs. 5 bisher 4 

Abs, 6 bl aber 5 

Aba. 7 biaber 6

§ 2 7 Vf ab 1 prüfunff

Abs „ 4

Für die Wiederholung3wahI gelten-sofern sie_im gleichen Semester

stattfindet - die Wählerverzeichnisse und VorschiagsIlaten der zu 

vf i e d erholen d o n W p.h 1 .

Abs« 3 bisher 4

§ 2Q Nachrücken von Wahlbewerbern, Stellvertretung und Neuwahlen

Abs. 7)

j Soweit das Mandat wegen einer längerfristigen Beurlaubung

(z.B, § 44 Satz 2 HUG), Abordnung oder Krankheit ruht, rückt der 

Stellvertreter, wenn dieser fehlt, der Listonnachfolger oder- bei 

Persönlichkeitswahl und personalisierter Verhältniswahl- acr Be

werbe?.' mit der nächsthöchsten Stiirunenzahl für die Do.uer aer Be

urlaubung U3W» nach. Er verliert sein Mandat, sobald die Beurlaubung 

usvr. endet. Die Zuteilung des Mandata sowie der Entzug de3 Mandats 

wird durch den Wahlleiter (Wahlämt) schriftlich festgeotellt.

Ein Nachrücken findet nicht otatt bei k u r z f r i s t i g e r  Verhinderung 

(Dienstreisen, kürzere Krankheiten, Erholungsurlaub usw.). Ist 

; ein Stellvertreter gewählt, so ist dieser vom Mandats träger mündlich 

oder schriftlich- ohne Einschaltung des Wahlleiters (Wahlamt)- zu 

beauftragen, vorübergehend das Mandat wahrzunehmen.



Bei einer den Zeitraum des dem Mandats träger zuotehenden Jahresurlaubs 

überschreitenden Krankheit kann der Wahlleiter- auf Antrag - das vor

übergehende Ruhen des Mandats mit der Folge des Nachrückens nach Satz 1 

anordnen.

Im Auftrag

i



256 r<sS(,„preise für Studenten in den Mensen 
des Studculenwerks DamisLult
Erlaß vom 
Erlaß vom

17 11 9 7 7  SlAn/.. S. 74 1 ~ ABI. S. 176 
IO. 10. 1978 - V I I  4.3 -  436/21 (2) - 95 -

A„f e-n),r i des $ 4 Abs. 4 des Gesetzes über die Studenlcnwer- 
kc. bci den Hochschulen des Landes Hessen vom 21. 3. 1962 
(GVB1 S 165, 427), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26 6 1974 (GVI11. 1 S. 326), setze ich nach Anhörung des 
Vorstands und des Geschäftsführers des Studenlcmvcrks 
Daiinsladt die F.sscnpreisc. für die Studenten in den Mensen des 
Studentenwerks Darmstadt wie folgt fest:

a) Tagcsoinlopf
b) Stammessen I
c) Slam messen 11
d) Wahlessen I
e) Wahlessen H
f) Wahlessen 111 
Die Wahlessen können aus höchstens vier Komponenten frei 
zusammcngestellt und gegen Aufpreis durch weitere Kom
ponenten ergänzt werden.

Diese Festsetzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
im Slaatsan^eigcr für das Land Hessen in Kraft.

auf 1,20 DM je Port ion, 
auf 1,70 DM je Portion, 
auf 2,50 DM je Portion, —  
auf 1,70 DM je Portion, 
auf 2,50 DM je Portion und 
auf 3,00 DM je Portion. —

257 Wahlordnung für die Wahlen z.um Konvent 
und den Fadibereichsräten 
der Gesamthochschule Kassel 
vom 12. 7. 1978
Erlaß vom 10. 10. 1978 -  VI B 1.1 -  906/4501 -

Gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1 des Hochschulgesctzes vom 6. Juli 
)978 (CxVBl. I S. 319) genehmige ich die am 12. Juli 1978 
vom Gründungsbeirat der Gesamthochschule Kassel besclilosse-

c Wahlordnung für die Wahlen zum Konvent und den Fachbc- 
1 'ichsräten der Gesamthochschule Kassel in der berichtigten 
Fassung vom September 1978. Die Genehmigung ist befri- 
Dd bis zum 30. November 1979 und erfolgt in der nachfol
gend abgedruckten Fassung:

, . iordnung für die Wahlen zum Konvent und den Fachbe
reichsräten der Gesamthochschule Kassel (Wahlordnung) vom 
T\2. 7. 1978

§ 1
Grundsätze

. Die Milfdieder des Konvents und -  soweit sie in Urwald zu 
• I |en sind - der Fachbercichsräte werden in freier, gleicher 

'V° t* reheimer Wahl von der jeweiligen Mitgliedergruppe nach 
den Grundsätzen der personalisierten Verhältniswahl gewählt.

. Die .Stimmabgabe erfolgt entweder durch Briefwahl oder 
durch AluV'bo der Stimme an der Urne.

§ 2
Allgemeine Bestimmungen

v ni < Wahlen finden alle zwei Jahre gleichzeitig für alle Grup- 
• vei'ls im Sommersemester statt. Die Wahl der studenti- 

’l'cn Veitreler erfolgt in jedem Sommersemester.
V i v > Amtszeit der Vertreter der Mitgliedergruppen bcliiigt 

1 i K. lic der Vertreter der Studenten 1 Jahr. Die Amtszeit 
im |.  Tag des der Wahl folgenden Semesters.

egmnt
Die Wahlen an der Urne finden an dreiaufeinander folgcn- 

ol, Arbeitstagen statt

(4) Die Stimmabgabe durch Briefwahl muß am J. A> 
vor dem ersten Urnenwahltag erfolgt sein. Der VrahlNs 
bis zu diesem Zeitpunkt beim Wahlleitcr vorliegen.
(5) Die in dieser Wahlordnung vorgesehenen Fristen l,n- 
weils um 16.00 Uhr des Abi.iuftag.es.
(6) Füllt der letzte Pag einer Frist auf einen Snntstng. 
oder gesetzlichen Feiertag, so endet die Frist eist i"i' 
des nächsten Arbeitstages.
(7) Arbeitstage sind Werktage, ausgenommen Samstage.

Wahlorgane
(1) Wahlorgane sind: ■
1. Der zentrale Wahlvorstand
2. Die Wahlvorstände der Fachbereiche
3. Der Kanzler als Wahllciler . ;
(2) Die Wahlvorstände und der Wahlleiter können^zur
hing ihrer Aufgaben Wahlhelfer und Wahlausschüsse 
ziehen. <
(3) Bei den Konvenlswahlen können die. Fachbereichs....
stände und deren Wahlhelfer Wahlhelfer des zentrahu 
Vorstandes sein.
(4) Walilbcwcrbcr und Vertrauensleute für Vorschb-j 
dürfen dem Wahlvorstand nicht angehören, der tin 4-’ ; 
fendc Wald zuständig ist. Sic dürfen auch nicht als )*>*■• 
herangezogen werden.
(5) Die Tätigkeit im Wahlvorstand ist ehrenamtlich. IW 
glieder der Waldvorstände und die Walilhcller sind zur 
tciischcn und gewissenhaften Hrlüllung ihrer Autpr.- 
pflichtet'. Zur Teilnahme an der Wahlhandlung und o- 
Durchführung der Wahl ist in angemessenem Umfang 
ung von anderen Dienstpflichten zu gewähren.

§ 4
Zusammensetzung um5. Bildung des 

zentralen Wahlvorstandes
(1) Der zentrale Wahlvorstand hat acht Mitglieder. Jede 6 
pc entsendet zwei Mitglieder. Für jedes Mitglied ist zugige - 
Stellvertreter zu benennen. Fs können mehrere StclF-W- 
benannt werden.
(2) Die Mitglieder des zentralen Wahlvorstandes und ik'- • 
Vertreter werden von den Vertretern ihrer Gruppen uns 
vent gewählt.
Die Wahl erfolgt in dem der Wahl vorhergehenden Seines-*

• zur letzten Sitzung des Konvents während der Voilesur.p
(3) Wählt eine Gruppe die von ihr zu entsendenden MiT- •' 
nicht oder nicht rechtzeitig oder scheidet ein Mitglied

. Stellvertreter vorzeitig aus und ist dadurch kein Vortu'U' 
jeweiligen Gruppe mehr voibanden, so werden die tehl." 
Mitglieder des Wahlvorslands und ihre Stellvertreter \otnk 
ventsvorstand benannt.
(4) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des t<’.r  
len Wahlvorstnmls dürfen nicht Mitglieder oder Stellvcr*.'.- 
in einem Wahlvorsland eines Fachbereichs sein.

§ 5
Bildung und Zusammensetzung 

dev Wahlvoiständo der Fachbereiche
(1) Der Wahlvorstand eines Fachbereichs hat viel MiUb 
Ihm gehören jeweils ein Mitglied jeder Gruppe des i 
reichs an. Soweit in einem l'aehbeieich eine Gruppe nicht 
treten ist, veningert sich die Zahl der Mitglieder des 'A 4 
Stands iles Fachbcleichs cntspiecheiul. Die Mitglieder er.. 
Stellveit telet werden jeweils von den Vertretern duei
im Fachbereichsrat gewählt. Sie brauchen diesem nicht 
gehören.
(2) Hin“ Fachbereichsrat kann beschließen, daß der kü



■ , , i für die Wahlen /.um Konvent zugleich die Aufga-. hlvorstanu iui uu- . . ...
• j(.s v/ dilvorstaiuies im Fachbereich ubeinimmt.

Die Wald der Mitglieder ist spätestens eine Woclu: nach
■ unpsbegimi des .Sommersemesters dem Waidleiter an- 

' vi/Wählt eine G nippe die von ihr zu entsendenden Mit- 
Ve: nicht oder nicht lechlzeilig oder scheidet ein Mitglied

* \V.ddvofstände, oder ein Stcllveitretcr vorzeitig aus, und ist
kein Veit roter mehr vorhanden, werden die. fehlenden 

.jjeder des Wahlvorstamls und ihre Stellvertreter vom zen- 
vn Wahlvorsiand benannt. Hieihei kann von der Gruppen- 
; 1 achbereichszugehörigkeil abgewichen werden.

«4J

§ 6
Beschlußfähigkeit der Wahlvorstiinde 

Verfahren, Öffentlichkeit der Sitzungen, Amtszeit
; Zu der ersten Sitzung des zenlialen Wahlvorstandes ladt 
-Waidleiter ein. I r leitet die Sitzung bis zur Wahl des Vor- 
enden. Zu der 1. Sitzung der Wahlvorstände der Fachberei- 

j j;icli der Dekan ein. Satz 2 gilt entsprechend.
Der Wahlvorsiand wählt aus seiner Milte einen Vorsilzcn- 

i, einen Stellveitreter und einen Schriftführer. Bei Slimmen- 
jdiheit entscheidet das Los.
Der Wahlvorsiand ist beschlußfähig, wenn mehr als die 

Uteriner Mitglieder anwesend ist, er entscheidet mit der 
a p  :1er Anwesenden. Ist ein Mitglied verhindert, ist der 

iiretcr stimmberechtigt.
.r Wahlvorstand tagt im Rahmen des verfügbaren Sil- 

.gsrauins hochschulöffentlich. Für die Auszählung der Stim- 
•) kann die Öflentlichkeit nur ausgeschlossen werden, wenn 
Ordnungsmäßigkeil der Auszählung gefährdet ist.
Der Vorsitzende des Wahlvorstands lädt zu den Sitzungen 
Wahlvorstandes ein, bereitet sie vor und leitet sie. Fr inuLs 

einer Sitzung des Wahlvoistands ein laden, wenn mindestens 
Mitglied es verlangt. Fr fühlt die Beschlüsse des Wahlvor- 

.uis aus, führt die laufenden Geschäfte und vertritt den 
alvorstand.
Der Wahlvorstand bestimmt unverzüglich nach seiner Wahl 
Einvernehmen mit dem Wahlleiter seine Geschäftsstelle, die 
.chaftszeit sowie den Ort und die Art seiner Bekannt ma- 
mgen.
Sitzungstermine, Sitzungsniumc und Beschlüsse des Wahl- 

H.tcs sind durch Aushang öl 1 ent lieh bekannt zu machen 
cim Wahlleiter offen zu legen.

Die Amtszeit der Fachbereichswahlvorstände endet mit der 
(s t i^n f  des endgültigen Wahlergebnisses. Der zentrale 

bleibt bis zur Konstituierung des neuen zentra-
W-hlvorstandes im Amt.

§ 7
Aufgaben der Wahlvorstände

Die Wahlvorstände sind zusammen mit dem Wahlleiter für 
ojJnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wah-
u*rantwortlich.
per zentrale Wahlvorstand ist insbesondere zuständig für:
.„i Falle der Konventswahlen:
) djC Bildung von Stimmbezirken, die Festlegung der Wahl

lokale und deren Öffnungszeiten 
M die Zulassung der Vorschlagslisten 
•) FinzoJheilen der Offenlegung des Wählerverzeichnisses 
|) die Durchführung der Auszählung (unter Milwiikung der 

Wahlhelfer)
, ,jjt. Feststellung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
' |ind der Zuteilung der Sitze 

die F'ntscheidung über die Widersprüche gemäß § 1 1 Abs. 
7 und 8 und § 14 Abs. 5 und 6

) das Wahlpiüfunpsvcrfahren
der Wahlen zum Fuchbercichsral:

a) die Benennung der fehlenden Mitglieder im Wahlvor- 
sland des F'achbereichs im ball des § .S Abs. .1

b) die Entscheidung über die Wideisprüehe gemäß 1 1 Abs 
7 und 8 und § 1 <1 Abs. 5 und 6

c) das Wählpitifungsverfahren
Zu Buchst, a bei Ziff. 1 und 2 ist die Zustimmung des Walillei- 
ters erforderlich.
(3j Die Wald Vorstände der Fachbereiche beschließen bei Wah- 
len zu Fachbereichsräten insbesondere über die in Absatz (2) 
Zill. 1 Buchst, a -  c genannten Fälle. Zu Buchstabe a ist die 
Zustimmung des Wahlleiters erforderlich.
(4) Bei Wahlen zu Fachbereichsräten, die nicht gleichzeitig mit 
den Wahlen zum Konvent durchgeführt werden, werden die in 
Absatz (2) genannten Aufgaben des zentralen Walilvorsiandos 
von den Wahlvorsiänden der Fachbereiche entsprechend wahr
genommen. Dies gilt auch für erforderliche Neuwahlen in ein
zelnen Fachbereichen.

§ 8
Aufgaben des Wahlleiters

0 )  Der Waidleiter ist für die technische Vorbereitung der Wab
en verantwortlich. Fr hat das Recht, an allen Sitzungen der

Yv ahlvoisllinde teil/unchmcn.
(2) Dem Wahlleiter obliegen insbesondere:
1. die Bestimmung des Wahltermins
2. die Bestimmung des Termins zur Finreichung der Vor

schlagslisten
3. die hrsteilung der Wählerverzeichnisse
4. die Herstellung der Wahlbekannlmaehung
5. die Herstellung der Waldunteilagcn (Stimmzettel, Wahlbe

nachrichtigungen etc.) und deren Versendung
6. die Bekanntmachung der Vorschlagslisten
7. die Vorprüfung der Wahlvorschläge und Widersprüche gern. 

§ 1 1 Abs. 7 und 8 und § 14 Abs. 5 und 0
8. die Entgegennahme, Verwahrung und Übergabe der Wahl

briefe an den zuständigen Wahlvorstand.

§ 9
Wahlbekanntmachung

Der Wahltermin, die Besonderheiten des Wahlverfahrens, der 
Ort und die Art der Bekanntmachung von Entscheidungen des 
Wahlvorstandes sowie Zeit und Ort der Offenlegung des Wäh
lerverzeichnisses und der Termin für die Einreichung von Vor
schlagslisten sind durch Aushang einer Wahlbekanntmachung 
an geeigneten Stellen der Gesamthochschule Kassel bekannt zu 
machen. Die Wahlbekannlmaehung muß spätestens am dritten 
Arbeitstag vor Beginn der Offenlegung des Wählerverzeichnis
ses ausgehängt werden.

§ 10
Wahlberechtigung 

'(aktives und passives Wahlrecht)
(1) Wahlberechtigt für die Wahlen zum Konvent und -  soweit 
eine Urwald vorgesehen ist -  den Fachbereichsräten, sind:
1. die Professoren
2. die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die an der Hochschule 

hauptberuflich tätig sind
3. die Studenten, die gemäß § 3(> I1HG an der Hochschule im

matrikuliert sind
4. die sonstigen Milaibeiter, die an der Hochschule hauptbe

ruflich tätig sind.
Hauptberuflich tätig sind solche Mitarbeiter, die mindestens 
die Hälfte der dienstrechtlich oder larilYrchtlieh vorgesehenen 
Arbeitszeit in der Hochschule tätig sind.
(2) Die bereits berufenen und bis zu ihrer Einstellung mit der 
Vertretung ihrer künftigen Professorenstelle beauftragten Pei-
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dien und mit der Verlrelung il,rer hrslln ' Kub?s,and *>«Hndil- 
te» IVo/cssuren üben in der drunn, ,)< P '°r Mc,K‘ hc:n,ll><‘K‘ 
recht aus. 11 L dcr 1 rolcssmcn ihr Wahl-
(3) Wer in nicJiiereil W.;iiii,
fcssoj'cn, II -  \visscnscluii!hehPC\ r Wa|dhorccbtigt ist (I -  j>ro. 
,V -  sonstige Mit.-,,|,eiie,) ü t H ^ - L i n Z ' 1 ‘SlUtk'nlen,
‘Uls; dlt* 1,1 der vorhen.innten A udd. lh0Clt ln c,cr (AuppC
I,,cdn«s,c *M>! bezeichnet ist. ‘ lU5y duidl die jeweils
(‘V Ändert sich die rv ,..,
(en n.ic), den, im Abs. / b z w ^ o ’ 2 f ‘'Jl C‘,1W WMilbereehtig- 
das Wahlrecht in der .(iruppe aus der ?nnlc!' Zc,tPunkt( übt er 
(5) Wahlberechtigte Md , *  f Vürhcr “"gehörte.
,'7 ‘,,.n W „ „ C ^  ,jvC,,^hrt!iC,U:„ SM,d ”»r in
id.ule, die nicht Studenten sind im m  A,Ugliedcr der Hoch- 
C,U‘n J.nsehöivn, müssen -  We„ , w !"duvr™  Webberei- 
ecsclxIicJi geregelt ist, bis spites e • ' ,,CrCChli<;i,n« niclit
sungsbeginn erklären, in w T h !  V Wcn Mona* nach Vorle- 
lccilt ai,süben wollen. Gehen s i " \ • ’; lc,ll!croicil sie ihr Wahl- 
J'idii rechtzeitig ab oder für einen :rk!an,nS nicht oder 
angeboren, bestimmt sich ihr w-ihln '‘T >Cn>K'h’ dem sie nicht 
jcn Ausschuß Air Om j n i s ‘ cl)l naöJi den vom Zentr-,

Regelungen. w m “ "«"«n*cle,o1,h.i,e„ , u

f »  dcr Sl“‘l e m |i  richte! siel,
sind oder sidi zu rück gemeldet ^  aufßcn°mmen worden
bestimmt für jedes S t u d i e „ f a c ] / Ä ^ r St?nd^  Ausschuß I 
Gdioren Studenten danach mehr ■',]■ ljH,bc,J:,,<;J,szugeh^rißkeit. 
bi.uen sie bei der imniatrihul-u; s tlnein Fachbereich an er- 
meldung (spätestens aber bis l \ Jewcds bei der Rüdc- 
m welchem Fachbcreidi sie i]u-v'-mi Vorlesnngsbcginn) 

larung kann nur bei einer späte ‘'!Usübon 'vollen. Di ’
werden. Geben sie diese l l r U l ^ T d  ßeiindert
A  bestimmt sich ihr Wahlrecht n irT  ° <lcr nio,lt rechtzeitig 
s,chut< 1 ™ beschließenden Rer „ den Voni Ständigen Aus- 
J,lr Wahlrecht in e in em E a c l^  l i T '  Dics ■Rilt au^h, wenn 1  
von ihnen gewählte Studienfach' v dU™hcn sollen, dem das 
n,cht ^ o r d n e t  ist. 1 Vom Sündigen Ausschuß i
(7) Das Wahlrecht-
in dc"> <*“  Wahl >.laiin,Kljtj!curbubjtfs” ' ,diC f“r das Semester.
mehl ms Wi.lilcrverrxichnis ch.ce'rcgcn ' Diese «'«den

<ik; « * < » • *  C1W1, ,  
hcnshcrciciics e i , «  w , : ™ r *
,:a,,n Vo<> diesem bis zum am 1,1 das Wii|,|civ ;
Spruch beim Wahlleitc, ,h , dcr 0,ren A ungsf ,^ ,
spruch entscheidet nach v ' ^ 7 '  Wt,dcn- Über de, v
WiililvorsluiKi, <;m, ^  w r  l" '1 :lurd ' ,k " WuWK.’1 
wird die Wahlbt-rc-i c ' ‘'blwustand dem Wider™ '
» '« « n r . ä  " ' id- 1™ „ f e f
zuin Wahlcrverzciclinis j , , S «"•»•rar™; ,l„  v '
füiu-en. J 'd Dtdrenm vom WäJilerver?ci-■/̂

nis, die nichl\vshlbl!l' U|’S ' U1Cr ,>l'rson in das IVii,i 
ner - t ,  oce, B, ee„ di.A; ' ; - - - 7

sprucii beim WalrJIciicr't-i'i'nCllfuv'1*'! °* 1̂ depui:,Jr'i’" ; 
da«, gehör, w„dcn ‘ (U 'vc,dc"- K fo g e C

sichtliche F c l . i ' c r ' ' ' ' Vä,hlervcr“ ichnisscs w„ ,

s« " ^ r

unterrichtet. Wa" d bzw- <•« Wahllcit« '•
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§ 11
/ . \ n 'Wählerverzeichnis
(J j Das aktive Wahlrecht k-i
Verzeichnis eingetragen ist. ' nUr ausüben» wer in das Wähler-
(2) Die Eintragung in das ivii.i.
statt, wenn die Einstellung Er ]ennnn,Cl!niS findet nichl ^ehr 
Rückmeldung oder Chuppenv-ec ' ’ .!in,niatriJ“ >Iation oder
nach Vorlesungsbeginn erfolgt. " S,XUer a,s Clnei1 Monat
(3) Das Wählerverzeichnis entleib
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§ 13
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, ,|j Konvent mindestens fünf Bewerber umfassen. Oie Reihen* 
j • ,|,-e der Bewc!her mhß aus der Vorschlagsliste ersichtlich sein.
{*' ' \y r • ■ . .., ;i Jn einer Vorschlagsliste können jeweils nur Bewerber aus 

ser Gruppe benannt weiden. Sind Beweiber in der jeweiligen 
,nippe nielit wählbar, werden sie durch Beschluß des Wahlvor- 
•jiules im Einvernehmen mit dem Wahlleiter aus der Vor- 
„■jiljp.sli.slc gesiliehen.

Die Vorschlagsliste muß enthalten: Namen und Vornamen 
Bewerbers, sein Geburtsdatum, den hach- bzw. Täligkeits- 

;>rei !i, in dem er wahlberechtigt ist, bei Studenten außerdem 
>  Matrikdnummer. Die Vorschlagsliste soll ein Kennwort tra- 
:<n. Namen von Organen und Gremien, die durch Grundord- 
f/jiiß oder Satzung gebildet sind, dürfen nicht verwendet wer- 
;rn.
j) Mit der Vorschlagsliste ist die schriftliche Hin verstand nis* 
;:kkirung der in ihr genannten Bewerber zur Kandidatur auf 
>->en Wahlvorschlag vorzulegen. Wird die Kinverständniser- 
jnmg nicht voigelegt, wird der betreffende Bewerber vom 
.uhlvorstand im Hinvernehmen mit dem Wahllcilcr von der 
.,orsc lila g s 1 i s l e ge st r ic h e n.
• ) Hin Bewerber darf zur Wahl jeweils nur auf einer Vor- 
iil.igsliste genannt weiden. Wird ein Bewerber mit seinem 

. aveisländnis auf mehreren Listen genannt, ist er durch Be* 
;l:luß des Walilvorstaudes im Hinvernehmen mit dem Wahllei- 
>1 aus allen Listen zu streichen.
Bin jedem Wahlvorschlag ist ein Vertrauensmann unter An-

»seiner Anschrift und gegebenenfalls des TelefonanscJilus- 
u benennen. Halls keine Benennung erfolgt, gilt der auf 
.,ii J. Platz der Vorschlagsliste genannte Bewerber als Ver- 

:.uensmann des Wahlvorschlags. Der Vertrauensmann ist zur 
Dgabe und zum Hmpfang von Erklärungen gegenüber dem 

hlvorstand und dem Wahllciter bevollmächtigt, die Wahlor- 
jiic  können Erklärungen von den Bewerbern entgegenneh- 
,>n und ihnen gegenüber abgeben.
') Entsendet eine Gruppe in den Fachbereichsrat nur einen 
’tflieter, gehört derjenige Bewerber der Liste, der gern. § 25 
,jis. 1 Satz 2 Lei Ausscheiden des Mitgliedes aus dem Gremium 
jchriickt, vordem Nachrücken dem Fachbereiehsrai mit bera- 
;r,der Stimme an.

§ 14
Prüfung der Wahlvorschlägc

.) ])ie Wahlvorschläge sind innerhalb der nach § S Abs. 2 zu 
‘•stimmenden Frist dem Wahlleiter einzurcichen. Der Wahllei- 
,’r vermerkt auf jeder eingereichten Vorschlagsliste Tag und 
Brzcit des Hingangs. Bis zum Ablauf der Hinreichungsfrist 

’-nnen Voischlagslisten zurückgenommen, geändert oder cr- 
werden. Die Mitglieder des Wahlvorstandes können je- 

^ F j t  beim Wahlleiter Hinblick in die eingereichten Vor- 
jdagsiisten nehmen.
n Unverzüglich nach Ablauf der Hinreichungsfrist prüft d.cr 
* lilleiter die Vorschlagslisten vor und leitet sie zur Entschci- 

über ihre Zulassung dem zuständigen Wahlvorstand zu. 
"*..den vom Wahlleitcr bereits unmittelbar nach Hingang der 
men Mängel festgestellt, weist er die Vertrauensleute derbe

r e  ffciulvn Listen daraufhin.
•) Wahlvorschlägc, die verspätet eingereicht sind oder die den 

di diese Wahlordnung aufgcstellten Anforderungen nicht 
$*«» , sind nicht n u u tessm
i) J)cr Wahllciter benachrichtigt unverzüglich die Vertrauens- 
; $cr nicht zugelassenen Wahlvorschläge unter Angabe der 
; mde aus denen die Zulassung versagt wurde.
’i Gegen ^je Nichtzulassung einer Vorsehlagsliste kann bin- 
' zweier Aibeitslage nach Zustellung Widerspruch beim 
"'llleiter eingelegt werden. Dieser leitet den Widerspruch 
'' •h Vorpiül'ung dem zentralen Wahlvorsland zu, der über den
»i J e is p r1 * c h e 111 s c h c i 11 e t.

\bs‘itze 4 und 5 gelten entsprechend, wenn der Wahlvor- 
.,nJ einzelne Beweiber der Vorschlagsliste streicht.

(7) Die Reihenfolge der Listen wird dann durch das vom Vor- 
sitzenden des Wahlvorslandes, der für die betretfende Wahl zu- 
stcijuliy ist, zu ziehende Los bcstinnnt.

§ 15
W ahluntcrlagcn

( 1) Wnhlunterlagen für jede Wahl sind:
1. der für die Gruppe, der der Wahlberechtigte angchört, maß

gebende Stimmzettel für jede Wahl, an der er tcilnimml
2. der Wahlumschlag (für alle Wahlen)
3. der Wahlschein
4. der Wahlbriefumschlag
(2) Die Stimmzettel für die verschiedenen Gruppen der Wahl
berechtigten sowie für die zur gleichen Zeit durchgcführlon 
Wahlen müssen leicht voneinander unterscheidbar sein. Sie 
müssen Angaben über die llöchstzahl der abzugebenden Stim
men enthalten.
(3) Auf dem Stimmzettel sind die Vorschlagslisten jeweils in 
der Reihenfolge der Losnummern nach 14- Abs. 7 mit allen 
Bewerbern aufzuliihrcn. Bei Listen, die mit einein Kennwort 
versehen sind, ist auch das Kennwort auf dem Stimmzettel 
anzugeben.
(4) Auf dem Wahlschein sind die Eintragungen des Wähler
verzeichnisses, die den betreffenden Wahlberechtigten bezeich
nen, aufzuführen, sowie die Wahl, lür die er gültig ist. Er muß 
außerdem eine Erklärung zur Stimmabgabe enthalten.

(5) Verschriebene oder unbrauchbar gewordene Stimmzettel 
oder Wahlumschläge sind nur gegen Rückgabe zu ersetzen.
(6) An alle in die Wählerverzeichnisse eingetragenen Wahlbe
rechtigten, die eine Wahlbenachrichtigung erhallen haben, wer
den die unter Abs. 1 aufgeführten Wahhmleilagen vom Walil- 
Icitcr übersandt. § 12 gilt entsprechend. Wer im Wählerverzeich
nis eingetlagen ist, dessen Wahlbenacln jchtigwng jedoch unzu
stellbar war, kann bei Vorlage eines amtlichen Ausweises'mit. 
Lichtbild vorn sechsten Arbeitstag vor dem Wahltag an beim 
Wahlamt seine WahJunlerlagcn persönlich abholen. Amtliche 
Ausweise im Sinne des Satzes 3 sind Personalausweis und Kci-

* sepaft.
(7) Hin Wahlberechtigter, der durch schriftlichen Antrag glaub
haft versichert, keine bzw. falsche oder unvollständige Wahlun
terlagen erhalten zu haben, erhält gegen Vorlage eines amtli
chen Ausweises mit Lichtbild bis 12.00 Uhr am vorletzten Tag 
vor dem Urncnwahllag Ersalzwuhlunterlagen beim Wahlleitcr! 
Mit der Ausstellung verlieren die ursprünglich ausgestellten 
Wahlunterlagen des Antragstellers ihre Gültigkeit.

§ 16
Stimmabgabe

(1) Die Anzahl der von jedem Wahlberechtigten anzukreuzen
den Bewerber beträgt bei Fachbereichswahlen höchstens die 
Anzahl der jeweils von der Gruppe zu besetzenden Sitze, bei 
Konventswahlen höchstens 20 v. 11. (ein Fünftel) der von* der 
Gruppe zu besetzenden Sitze.
(2) Die Stimmabgabe erfolgt
a) durch Ankreuzen der Liste als solcher 

oder
b) durch Ankreuzen der Namen der Bewerber.
Bei gleichzeitiger Stimmabgabe nach Abs. 2 a) und b) gilt die 
Stimmabgabe im Sinne des Abs. 2 b).
Auf dem Stimmzettel ist die absolute llöchstzahl der jeweils 
anzukreuzenden Beweibei deutlich kenntlich zu machen. Wird 
diese llöchstzahl überschritten, so gilt die Stimmabgabe im 
Sinne des Abs. 2 a).
(3) Es können nur Bewerber aus einer Liste angekreuzt werden
(4) Stimmhäufung ist unzulässig.
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Stimmabgabe <1 urch Briefw»li 1
(1) Der Wahlherecht igle kennzeichnet per r.< ui lieh uiui unbeob
achtet seinen SlimmzolLei, legt diesen in den Wahlumschlag 
und verseil liebt den Wahlumschlag durch Einsleckcn der Um
schlaglasche. Der Wahlberechtigte unterzeichnet auf dem Wahl
schein die Jdklärun^ zur Stimmabgabe und legt diesen mit dem 
verschlossenen Wahlumschlag in den WaldbricfUmschlag, ver
schlieft diesen duich Zukleben und gibt den Wahlbrief zur 
J’ost oder übergibt ihn während der Dienststunden einer vom 
Wahllcitcr bczeichneten Stelle, Nimmt der Wähler an mehreren 
Wahlen teil, sind alle Stimmzettel in den einen Wahlumsdilag 
zu legen.
(2) Die eingehenden Wahlbriefe sind sicher und ungeöffnet 
durch den Wahlleiter aufzubewahren. Auf den verspätet ein
gehenden Wahlbriefen ist vom Wahlleiter Tag und Uhrzeit des 
Hingangs zu vermerken und ein Handzeichen'anzubringen.

§ 18
Stimmabgabe an der Urne

« ( 1) Vor Beginn der Wahlhandlung hat der Wahlvorstand Vor
kehrungen zu treffen, daß der Wähler den Stimmzettel im 
Wahllokal unbeobachtet kennzeichnen und in den Wahlum
schlag legen kann, Er hat zu prüfen, ob die für die Aufnahme 
der Wahlumschläge bestimmten Wahlurnen leer sind, und sie 
zu verschließen. Die Wahlurnen müssen so eingerichtet sein, 
daß die Umschläge nur durch einen Spalt im Deckel cingewor- 
fen werden können.
(2) Im Wahlraum müssen die vollständigen Vorschlagslisten in 
der Reihenfolge gemäß § 14 Abs. 7 aushängen.
(3) Solange der Wablraum zur Stimmabgabe geöffnet ist, müs
sen mindestens 2 Mitglieder des Wahlvorstandcs oder von die
sen bestellte Wahlhelfer, die verschiedenen Gruppen angehören 
sollen, im Wahlraum anwesend sein.
(4) Vor Aushändigung der Wahlunterlagcn (Stimmzettel und 
Wahlumschlag) an einen Wähler ist festzustdlcn, ob er in das 
Wählerverzeichnis eingetragen ist. Zu diesem Zwecke ist die 
Wahlbenachrichtigung und ein amtlicher Ausweis mit Lichtbild 
vorzulegcn. Amtliche Ausweise im Sinne dieser Vorschrift, sind 
Personalausweis und Reisepaß. Der Wähler kennzeichnet die 
Stimmzettel unbeobachtet und legt sie in den Wahlumschlag.
(5) Der Wahlumschlag wird in Gegenwart des Wählers ungeöff
net in die Wahlurne geworfen. Die Stimmabgabe ist im Wähler
verzeichnis zu vermerken. Die Wahlbenachrichtigung ist dem 
Wahlvorstand auszuhändigen.
(6) Wird die Wahlhandlung unterbrochen oder wird das Wahl
ergebnis nicht unmittelbar nach Abschluß der Stimmabgabe 
festgestellt, hat der Wahlvorstand für die Zwischenzeit die 
Wahlurne so zu verschließen und aufzubewahren, daß der Ein- 
wurf oiler die Lntwendung der Urnen ausgeschlossen sind. 
Bei Wiedereröffnung der Wahl und bei Entnahme der Stimm
zettel zur Stimmenzahlung überzeugt sich dar Wahlvorstand 
davon, daß der Verschluß unversehrt ist.
(7) Der Wahlraum muß allen dort Wahlberechtigten während 
der Öffnungszeiten für die Wahl zugänglich sein. Bei Andrang 
ist der Zutritt zum Wahlraum zu ordnen. Alle Mitglieder des 
Wahlvorstandes, ihre Vertreter und der Wahlleiler haben das 
Recht zur Anwesenheit in den Wahlräumen.
(8) Nach Ablauf der für die Wahlhandlung festgesetzten Zeit 
dürfen nur noch die Wahlberechtigten abstimmen, die sich zu 
diesem Zeitpunkt im Wahlraum belinden. Der Zutritt zum 
Wahlraum ist solange, zu sperren, bis die anwesenden Wähler 
ihre Stimme abgegeben haben. Sodann erklärt der Wahlvor- 
slaml die Wahlhandlung für beendet.
(9) Ober Zweifelsfragen, die sich bei der Wahlhandlung erge
ben, entscheidet der Wahlleiter, der den zentralen Wahlvor
stand einschalten kann.

$ 19
Behandlung der Wnhlbricfc

(1) Nach Beendigung der Urncnwahl öffnet der /.ustäiul 
Waldvorsiand unverzüglich die zugegangenen Withlbricfc e 
zcln und entnimmt ihnen den Wahlschein und Wahlumscii!
(2) Der Wahlumschlag wird mit der Eintragung im Wähl. 
Verzeichnis verglichen. Soweit sich Beanstandungen nicht i 
gebf,n, wird der Wahlumschlag ungeöffnet in die Urne gew. 
len. Die Stimmabgabe wird im Wählerverzeichnis vcnner>
(3) l eere Wahlumschkigc und Wahlbricfumschläge, bei der- 
der Wahlschein fehlt sowie verspätet eingegangenc Walrlhn 
gellen nicht als Stimmabgabe. Sie sind gesondert zu vcowai'.r.'
(4) hehlt in einem Wahlbriefumschlag die unterschriebene i 
Klärung zur Briefwahl, der Wahlumschlag, oder ist ein Suon. 
zcttcl nicht in den Wahhtmschlag eingelegt, ist die Stinuivd'! 
bc ungültig. Diese Unterlagen sind gesondert zu verwahren. b 
Abgabe dieser ungültigen Stimmen wird vermerkt.

§ 20
Auszählung

(1) Die Auszählung der Stimmen beginnt unverzüglich i’-'- 
Ende der Wahl und Eimvurf der Wahlumschläge aus der Ik: 
wähl in die Urnen. Die Wahlurnen werden geöffnet, die /■• 
der in die Urnen eingelegten Wahlumschlägc wird mit der/ 
der nach dem Wählerverzeichnis abgegebenen Stimmen v 
glichen.
(2) Die auf jede Liste bzw. jede Person entfallenen gitlht’ 
Stimmen werden zusammcngezählt.
(3) Die Stimmabgabe ist ungültig, wenn
1. der Stimmzettel nicht in einem amtlichen WahluniSiT- 

abgegeben wurde,
2. der Stimmzettel nicht als amtlich erkennbar ist,
3. sich aus dem Stimmzettel der Wille des Wählers nicht r-  

fclsfrei erkennen läßt,
4. der Stimmzettel einen Zusatz oder Vorbehalt enthält,
5. der Stimmzettel nicht gekennzeichnet ist,
6. der Wahlumschlag keinen Stimmzettel enthält,
7. der Wahlumschlag mehr als einen Stimmzettel für dif'ö 

Wahl enthält.

§ 21
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Der Wahlvorstand stellt das vorläufige Wahlergebnis k

(2) Die Feststellung des Wahlergebnisses muß enthalten:
1. die Zahl der Wahlberechtigten,
2. die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen,
3. die Zahl der gültigen und ungültigen Stimmen.
4. die Zahl der Stimmen, die auf die Vorschlagslisten und • 

die Bewerber entfallen sind,
5. die Zuteilung der Sitze nach § 23 Abs. 1,
6. das Datum und die Uhrzeit der Feststellung.
(3) Das Wahlergebnis ist unverzüglich vom Wahlvorstand 
eigneter Form bekanntzumachen.
(4) Durch Bestätigung des vorläufigen Wahlergebnisses d1" 
den Wahlvorslnnd gern. § 24 Abs. 4 wird das endgültige >' 
ergebnis fcstgcstellt.

§ 22.
Sitzzuteilung

(1) Die auf die Wahlvorschläge der Gruppen entfallenden 11 
dato werden im Höchstzahlveifahren nach d'llomlt /c'k' 
wobei die auf einzelne Personen der l iste abgegebenen > 
men bei der Verteilung der Mandate auf die 1 Uten als . 
Stimme für die Eiste gerechnet weiden. I iogeu für die /"• 
hing der letzten Sitze in einer Giuppc mehr gleiche ü> -
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zahlen vor, als Sitze zu vergeben sind, erfolgt die Zuteilung 
jieser Mandate durch Losentscheid. Dazu werden so viele Lo
se hergestellt, wie Listen gleiche Höchstzahlen haben. Das Los 
vvird vom Vorsitzendendes Wahlvorstandes gezogen.
12) Übersteigt die Zahl der auf eine •Vorschlagsliste entfallen
e n  Sitze die Zahl der dort aufgeführten Bewerber, bleibt die 
restliche Zahl der Sitze unbesetzt. § 25 Abs. 5 gilt entsprechend.
3) Innerhalb einer Liste werden die Sitze nach der Anzahl der 
uif die Bewerber jeweils entfallenden Stimmen vergeben. Bei 
Stimmengleichheit v/erden die entsprechenden Sitze nach der 
Reihenfolge auf den Wahlvorschlag vergeben.
(4) Der Wahlvorstand teilt den Vertrauensleuten der Vor
schlagslisten das Wahlergebnis und die Sitzzuteilung schriftlich 
mit.

§ 23
W ahlniedersehr iften

j(D über die Sitzung des Wahlvorstandes und seine Beschlüsse 
•/erden Niederschriften angefertigt. Die Wahlniederschriften 

isollen insbesondere den Gang der Wahlhandlung und besondere 
j Vorkommnisse festhaltcn. Sie werden vom Vorsitzenden des 
iVahlvorstandes und vom Schriftführer unterzeichnet.
(2) Nach der Feststellung des vorläufigen Wahlergebnisses sind 

;jje «j^^imzettel und die Wahlscheine zu bündeln und mit den 
VorJBragslisten und sonstigen Wahlunterlagen der Nieder- 

j schrift beizufügen.
|(3) Die Wahlakten (Wahlniederschriften nebst Anlagen) sind 
j.jem Wahlleiter zur Aufbewahrung zu übergeben. Der Wahllei- 
1 ;er trifft aufgrund dieser Akten die üim nach § 25 Abs. 3 und 
1 26 Abs. 2 obliegenden Entscheidungen.
(4) Die Wahlakten dürfen frühestens nach zehn Jahren vernich
tet werden.

§ 24
Wahlprüfung

, I) ^yjrcj vom Wahlleiter oder einem Wahlberechtigten ein Ver- 
■[oß gegen zwingende Wahlvorschriften geltend gemacht, tritt 
j ‘ Wahlvorstand in ein Wahlprüfungsverfahren ein. Dazu be
ll  rf es eines Antrages, der innerhalb von sieben Arbeitstagen 
a 'h der Feststellung des vorläufigen Wahlergebnisses bei dem 
Wahlvorstand eingereicht werden muß.
D) Eine Wahl kann nicht mit der Begründung angefochten 
ve den ~ daß ein Wahlberechtigter an der Ausübung seines 
A nrech ts  gehindert gewesen sei, weil er nicht oder nicht mit 
l* 'Jültigen Gruppenzugehörigkeit bzw. Zuordnung zu den 
Fcr 'Tätigkeitsbereichen in das Wählerverzeichnis einge-
1 t •" wurde oder daß eine Person an der Wahl teilgenommen 

habe'Vie zwar in das Wählerverzeichnis eingetragen, aber nicht
wahlberechtigt war.
, .nmt cjer vVahlvorstand im Prüfungsverfahren zu der 
Y , , un,  daß die von dem Antragsteller glaubhaft gemach- 
T V  stoße*das Ergebnis der Wahl beeinflußt haben könnten, 
I h «t^cr irn Einvernehmen mit dem Wahlleiter eine Wiederho- 
onlnct er für einzelne Gruppen oder einzelne Stimm-
“" ■ T ^ D e r ’Wahlvorstand trifft seine Entscheidung mit der 
u o  1 ( l't der Stimmen seiner Mitglieder innerhalb von 14 Ta- 
.lehrhei ^  v/ahlanfechtungsfrist. Die Entscheidung

Vihlanfechtung ist schriftlich zu begründen, mit einer 
'Yer. 1 .‘nüttelbelehrung zu verseilen und dem Antragsteller mit
Postzustellungsurkunde förmlich zuzusteUen.
(A Gehen innerhalb der Ln Absatz 1 und 2 genannten Frist 

' \  ntr;;ue auf Wahlprüfung ein oder wird über Anträge auf 
Wah lo ruf urig abschlägig entschieden, bestätigt der Wahlvor- 

.P . h’ Beschluß das Wahlergebnis. Wird eine Wiederho- 
!h UK 1 , , ' 1(.i, Ahs 3 nur für eine Gruppe oder einen Fachbe- 

1 'U"‘!SW rllnet, bestätigt der WahlvorsUnd das Wahlergebnis
& ' l . e ^ n ' - e n  Gruppen oder Fachbereiche. Der Beschluß ist 

: an,cn!«gl«eh vom Wahlvorstand in geeigneter Form bekannt
zu machen.

(5) Soweit nach Abs. 3 eine Wiederholungswahl angeordnet 
wird, gelten Abs. 1 bis Abs. 4 entsprechend.
(6) Wird eine Wiederholungswahl angeordnet, kann der Wahl
leiter die in dieser Wahlordnung vorgesehenen Fristen abkür
zen und andere Vereinfachungen des Wahlverfahrens im Ein
vernehmen mit dem Wahlvorstand vorsehen.

Nachrücken yon Bewerbern
(1) Legt ein gewähltes Mitglied sein Mandat nieder, verliert es 
die Wählbarkeit in seiner Gruppe oder scheidet es aus der 
Hochschule aus, hat es dies dem Fachbereichs- bzw. Konvents
vorstand schriftlich mitzuteilen. An seine Stelle tritt der näch
ste Bewerber aus der Liste, für die der Ausgeschiedene gewählt 
wurde. Eine Niederlegung des Mandats wird erst mit dem Ein
gang der Rücktrittserklärung bei dem Fachbereichs- bzw. 
Konventsvorstand wirksam; die Erklärung ist nicht widerruf
lich.
(2) Wird ein Mitglied beurlaubt, so ruht sein Mandat. Für die 
Zeit, in der sein Mandat ruht, rückt der nächste Bewerber aus 
der Liste, für die der Beurlaubte gewählt wurde, nach. Lebt 
das Mandat des Beurlaubten wieder auf, tritt der zuletzt Nach
gerückte in die Liste zurück.
(3) Der Wahlleiter stellt aufgrund der Wahlakten nach § 24 
Abs. 3 und nach erneuter Prüfung der Wählbarkeit fest, wer an 
die Stelle eines Ausgeschiedenen bzw. Beurlaubten nachrückt.
(4) Scheiden Bewerber aus einer Liste aus, haben sie dies dem 
Fachbereichs- bzw. Konventsvorstand schriftlich mitzuteilen. 
Diese Mitteilung ist unverzüglich an den Wahlleiter weiterzu
leiten.
(5) ' Sind auf einer Liste Bewerber, die nachrücken könnten, 
nicht mehr vorhanden, bleiben die Sitze für die restliche Amts- 
periode unbesetzt. Sind dadurch jedoch mehr als 50 v. H. der 
Sitze einer Gruppe in einem Organ unbesetzt, findet für den 
Rest der Amtszeit, sofern diese mehr als neun Monate beträgt, 
eine Neuwahl in der Gnrppe statt.
In diesem Fall endet das Mandat der restlichen Vertreter der 
Gruppe in diesem Organ mit der Feststellung des Wahlergeb
nisses nach der Neuwahl in dieser Gruppe.

§ 26
Veränderung der Mitgliederzahl

(1) Ändert sich in einem Fachbereich die Zahl der Professoren, 
ist die Zusammensetzung des Fachbereichsrats neu zu bestim
men. Müssen Mitglieder anderer Gruppen deswegen aus dem 
Fachbereichsrat ausscheiden, treten sie in ihre Vorschlagslisten 
zurück. Jegliche Veränderung ist dem Wahlleiter unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen.
(2) Die neue Zusammensetzung wird vom Wahlleiter aufgrund 
der Wahlakten nach § 23 Abs. 3 und nach erneuter Prüfung der 
Wählbarkeit festgestellt. Dabei ist § 22 entsprechend anzuwen
den.

§ 27
Übergangsbestimmungen

(1) Die ersten Wahlen nach dieser Wahlordnung finden im Win
tersemester 1978/79 statt. Die nächsten Wahlen finden für die 
Studierenden im Sommersemester 1980, die der übrigen Mit
glieder in den Fachbereichsräten und im Konvent im Sommer
semester 1981 statt.
(2) Bei den ersten nach dieser Wahlordnung durchzuführenden 
Wahlen werden die Mitglieder des zentralen Wahlvorstandes 
von den im Gründungsbeirat vertretenen Gruppen nach den 
Grundsätzen des § 19 Abs. 3 Satz 2 HUG spätestens in der 
1. Sitzung des GB im WS 78/79 gewählt.
(3) Die Aufgaben der Wahlvorstände der Fachbereiche werden 
von Wahlausschüssen wahrgenommen, deren Mitglieder vom 
zentralen Wahlvorstand berufen werden. Bei der Berufung der 
Mitglieder findet § 5 entsprechende Anwendung.
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■ 1 Ah^lU'licncl vom' tj 1 | bestimm» i. ,,, . ,, .
- Wci!,c 1,11(1 H j ZU welchem Zciipunf-,1 .)• 7 - ’ J Mcr' in w‘*lclier 

f.c,,u,c tJie für die Eintragung i„ \h , L  " M" rJlL‘<lcr der Hoch- 
,u:ln'» I iklärungeh abgeben müssen ' VC,/0,dln,s erforder-

« Ä : ; !’„ T u r , Ä T  !in,sin"e 5 '»• a h  i,i 
KU"M"Ud,Sd' ^  » » « n Ä . t e r ' Ä " , “

§ 28
Inkrafttreten

- 1978 j„ Krafl_

25,i \iisseiiscliaftlIC|ics Zcnlrum für 
Psycimanaly.se, Psychotherapie u„,i 
Psychosoziale Hygiene an ‘ ‘ "
dcr Uesamdiociiscliule Kassel
Erlaß vom 5. 10. 1978 -  Vf ß j

906/4508 -  io
Mjf Erlaß vom 5. Oktober 197« » .
ha,)C ic!) ßeniäß § 21 Abs. 1 Nr 3 , J , .  1 906/4508 -  10 -  
seizes vom 6. 6. 1978 (OVH] j c 7 h n 0SMSldien Hochscliulge- 
vom 11. 7. 1978 (GVül. 1 S 47m - Am ?C:indert durch Gesetz 
hohen Zentrums für 1'syclioanaJvse p l,d,i;nö ,dcs 'Vissensciiaft- 
cliosoziale Hygiene an derGesanuhocltsdmlS r  . ^ 7  Und psy* 
Eas Organisationsstatut für das \y  ° wlS'se 8enehmigt.
Psychoanalyse, Psycl.othcrapfc z 'ntni„, für
du  am 4. September 1978 vom C,loso?:ia,e Hygiene in
hocitschule Kassel beschlossenen £ “T ä n
Abs- 1 ,M- 3 U”<1 '1 desIIMG vorn 6 6 In ' J"C '?1,8emäß § 21 gcnchmißt, daß 2U dcn in s 3 <>• '2 / i ' mtt der Maßnahme
erwähnten Milarbcilorn sowohl iL j.  . 0 l*?»i»>tions«alun 
Verhältnis als auch ■'» Angestellien-
Abs. 3, Sätze 2 -  5 Eonnen, und daß s 9
Abs. 1 Anwendung findet/ °  ^ ll* sst‘1,uts »«Äh auf § 3

Organisationsstatut für n-io ur-
Psychoanalyse, Psychotherapie *:̂ ” scI,aft,ic,ie Zentrum für

P,C und Psychosoziale Hygiene

p , § I
Rechtsstellung des Zentrums 

Das Zentrum für Psychoanalyse l ^ i m n  
soziale Hygiene ist ein entsprechend« v 1? 1”6 und P ^ h o -

 ̂richtet es Wissenschafth’che-s^cntrum. Abs‘ 3 1IÜG ^

§ 2

Ä S  1 Ü S S S S »  Ihsachcnforschung zu,
Therapie- und l*«.xf e f o ^ Ä  T ' “ *  S' ö™>ßen, die 
bildunßsforschunß sowie die C’rmi n t : ,||' " n;;s' up-d Weitör- 
bic.cn der ISychoanaly* und Z  ^ * f ” ,ors9 11Unü ™fde» G c  
Gcßcnslami. Hs dient darüber hin!ii;s\l A A ' 1''! 1 ,yi’ 2U"> 
Gebiete der psychoanalytischen P- • olsfhung auf dem
wie der anpewan.ilcn i'lydlöärudyl< t f r  PMa*°*,k
anderer Wissenschaften. ‘ J Gegenstandsbereich
Die Erfordernisse dieser E n t c , . i • •
von hoehsehuleigenen Enxiseinri-l.h Hc lni;cn die Errichtung
lion mit 0 ,1. , «  : , , ! ]  S  ' “  “ « *  die Looper." 
schule. Mi, dem Itettid! d ie" r  F T f "  il"ttfrh;,lb Hoch-

ä ä :c ä >t; ä ä

l ^ ^ n lp p e
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•-chhiitipe Ihnsehttnns’d,wer,!’, ! " *  ^

'«*««<• «■«« A l s a 1 f  MharbciUT.
sind. '•*eichen d,eker l*rofc.s.sure„

d e m m f 2  ' W * ™ ,  Mitarbeit
Zentrums gemäß “ '^ '^ W ro je k ic u  des V/Y ' Un'1 
schutißs,ii,igkch/ § '  « r  d i ^ ^

WW durch ehe c S S . ; ^ Ü ,

1. Das Direktorium 
2- Mer ßeschafisführende Direktor

( 0 A h e S ~ : r r ' r “ ü i tc i- ........
dem Direktorium an. ' IiJ)cdcr des Zentrumssinj,^,
0-) J^crn Direktorium ,>«1 ••
wissenschaftlichen MilarbeUcr >  «h> Vcr,re,; .der an der Arh.M'i . > 1 tJ lustigen 1.1:,. ,
bie“  ordert von a ^ ,f  ' C ™  " ^ H c n d c i S, ^ .  '•
dorn der jeweiligen Mitarbeii-r- m 2u8eordncten o'! 
llum müssen die l>rof(.co Uuruuppe gewäldi ir- , "
Stimmen v c r Ä  T " ’" ^  “ “  “b» h u e  «£ . , t '
(3) Wählbar ist bei fif>n
dicnsleten und S tu d c u c / T O l , l’ r i ' blw- Mm-..... 
destens 6 Monate Milglied’det: 7 ” ZeitpLlnkt de- w .-.'1 
Der Student soll dem Zentrum -ikitr 7 ^  in' Sin,lc vo"‘- 
aus anderen Gründen auf länßerc z !  ! 'vaT’" '1' '  Do|!'»A g .
(■1) Mie .Wahlen finden iew >'t ' untlcn sein.
SUU- Dic A«»««» bcßinntAm3;” A,!rt de- Wnt^ , -

1 JU ücs gleichen 1 .

Aufgaben und Zuständigkeiten deslKrel-. - 
(1) Das Direktorium cni-rimii . ' '■‘a °riutnv
Wissenschaftlichen Zentrums 7o 1U aIlt7  AlKeJe£(*nlHi..
f  'vci‘ durch Gesetz oder \ n ^ o ^ liUlichcr ^
anderes bestimmt ist. rian 1 sationsstatut -

O U t t  sdmtnAnfßabenßehören insbesondere,

“ hu'1bsP'«C^nn,,sGe h " ^
2. Erstellung eines Vorsrhi-., . .  r- , nulHn-

und Zuweisung der dem Z entrum *^ ,-!i'.Us,lal,sv‘>fant ;
Porschungsvorhaben. ’ bewiiligten Mitte) V- 

3* Uo!crshS ßesChäftsfi^renden Direktors und seine- Sl -

5. Entwurf eines Geschäfisverleilungspltmcs
6‘ Venvcndl'”ß der dem Wissensch .fi li-i .

'-« e n e n  Persona,stehen inner,
2. Kef.elun,; des Vorsclilacsrcchic f,v i lU,""l'u;): 

en für wisscnscJutftljchc und sons i ^ n ' p " 1̂ "«  *Wn 
W h , f , l i e h e n  Zentrum z„8c w i ^ nsl'''S  :

«■ Abstimmung der Horschungstätirkcll i, w '
Zentrum, 4 ßkul 1,11 'Visscnsch;,,-,! .

9‘ Vol5Cliläge für die Kaumverleiltuiß.
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